
 

Seite 1 von 2 aus Vorlage: BV/0509/2022/1 

Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0509/2022/1 Datum: 12.09.2022 

Dezernat 1 

Verfasser: 10-Amt für Personal und Organisation Az.: 10/Hoff 

Betreff: 

Wahl der Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk 3 (Kesselheim, Wallersheim, 

Neuendorf, Lützel) und als stellvertretende Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk 1 

(Güls, Rübenach, Bubenheim, Metternich) 

Gremienweg: 

22.09.2022 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

Der Stadtrat wählt im Wege offener Abstimmung als Vorschlag zur Ernennung zur Schiedsperson 

für den Schiedsamtsbezirk 3, sowie zur stellvertretenden Schiedsperson für Schiedsamtsbezirk 1 

 

____________________________________ 

 

 

Begründung: 

Die Amtszeit der bisherigen Schiedsperson im Schiedsamtsbezirk 3 (Kesselheim, Wallersheim, Neu-

endorf, Lützel) – Frau Hiltrud Reinstädtler- endete mit Ablauf des 06.08.2022. Gleichzeitig endet zu 

diesem Zeitpunkt auch die durch Frau Reinstädtler übernommene Stellvertretung für den Schied-

samtsbezirk 1 (Güls, Rübenach, Bubenheim, Metternich). Frau Reinstädtler steht auf eigenen Wunsch 

einer weiteren Amtszeit nicht zur Verfügung.  

Gemäß § 5 der Schiedsamtsordnung wird sowohl die Schiedsperson, als auch die stellvertretende 

Schiedsperson auf Vorschlag des Stadtrates für dessen Gebiet sie bestellt werden soll, durch den Di-

rektor des Amtsgerichtes ernannt.  

 

Zur Übernahme des Ehrenamtes haben sich bereit erklärt: 

 

1. auf Vorschlag der CDU-Fraktion 

 

Herr  

Dr. Martin Schäfer 

In den Steinen 20 b 

56070 Koblenz 

 
2. auf Vorschlag der Ratsfraktion Die LINKE-PARTEI 

 

Herr 

Hendrik Noll 

Münsterweg 10 

56070 Koblenz 

 

Nach § 40 Abs. 5, 2. Halbsatz GemO sind Wahlen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung im Wege 

geheimer Abstimmung mit Stimmzettel durchzuführen. Der Stadtrat kann jedoch abweichend von 
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dem vorgenannten Grundsatz der geheimen Abstimmung mit der Mehrheit der abgegebenen, gültigen 

Stimmen beschließen, dass eine offene Abstimmung erfolgt. 

 

 

Historie: 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz:  
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